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1. Die Beklagte wird verurteilt, es unter Androhung eines vom Gericht für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 
250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder der Ordnungshaft bis zu sechs 
Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an einem Mitglied der 
Geschäftsführung der Beklagten, zu unterlassen, im Rahmen 
geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbraucher:innen auf ihrer 
Webseite, https://selbstauskunft.de/ oder über andere Medien im 
Fernabsatz, entgeltliche Dienstleistungen anzubieten, ohne den 
Gesamtpreis der Dienstleistung im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Bestellschaltfläche in hervorgehobener Weise zur Verfügung zu stellen, 
wenn dies geschieht wie in Anlage K1 abgebildet. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 260,00 € nebst Zinsen in 
Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 12.07.2024 zu 
zahlen. 

3. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen. 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

 

Ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe (gemäß § 313b Abs. 1 ZPO). 
 

Der Streitwert wird auf 7.000,00 EUR festgesetzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Landgericht Düsseldorf 
statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt oder 
das Landgericht die Beschwerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist spätestens 
innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem 
Landgericht Düsseldorf, Werdener Straße 1, 40227 Düsseldorf, schriftlich in 
deutscher Sprache oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
einzulegen. Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines 
jeden Amtsgerichtes abgegeben werden. Ist der Streitwert später als einen Monat vor 
Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die Beschwerde noch innerhalb eines 
Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses 
eingelegt werden. 

Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr: 
Die Einlegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts möglich. Das elektronische Dokument muss für 
die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 




